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FB 45/100

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung für den Rat der 
Stadt Aachen gem. § 60 GO NRW - Erlass der Beiträge für die 
Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen 
Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen 
Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im 
Zuge von COVID-19 für die Monate Juni und Juli 2020
Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
20.08.2020 Schulausschuss Kenntnisnahme
26.08.2020 Rat der Stadt Aachen Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss nimmt die Dringlichkeitsentscheidung zum  Erlass der Beiträge für die 

Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen 

Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im Zuge von COVID-19 für die Monate 

Juni und Juli 2020 zur Kenntnis.

Der Rat genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung zum Erlass der Beiträge für die Betreuung von 

Kindern in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen 

Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im Zuge von COVID-19 für die Monate 

Juni und Juli 2020
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x
1PSP-Element 4-030101-807-8 SK 43210000
2PSP-Element 4-030106-907-2 SK 43210000
3PSP-Element N.N. wird noch vergeben: hälftige Erstattung durch das Land NRW
4PSP-Element 4-030101-807-8 SK 53180000

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebener 

Ansatz 20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschriebe

ner Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf (neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ 

keine ausreichende 

Deckung vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2020

Fortgeschriebener 

Ansatz 2020

Ansatz 2021 

ff.

Fortgeschriebe

ner Ansatz 

2021 ff.

Folgekos

ten (alt)

Folgekos

ten (neu)

Ertrag

1) 2.553.400 
2) 8.700 

3) 1.860.400

2.006.400 

6.900 

2.179.800

9.300.000 

31.500 

0 

9.300.000 

31.500 

0 

0 0

Personal-/

Sachaufwand
4) 11.594.100 11.684.100 37.740.500 37.740.500 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis -7.171.600 -7.491.000 -28.409.000 -28.409.000 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

-319.400 0

Anteilige Deckung des 

Mehraufwandes i.H.v. 45.000 € 

erfolgt aus 4-030101-807-8, SK 

53180000
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Erläuterungen:
Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) 

Veranlassung
Die Verwaltung hatte zunächst –anders als im Bereich der Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege- mangels Regelungen/Entscheidungen auf Ebene des Landes und in Erwartung 

einer Erlassregelung für die Monate Juni und Juli „nur“ auf die Einziehung der Elternbeiträge für die 

Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen 

Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I verzichtet. Seit Anfang Juni häuften 

sich Anfragen von Beitragspflichtigen über die endgültige Entscheidung/den endgültigen Erlass. 

Zudem wurden aufgrund von nicht geänderten Daueraufträgen Beiträge überwiesen, die bei einem 

Erlass der Beiträge  zu erstatten sind.

Über die Beschlusslage des Haushalts-und Finanzausschusses zum Rettungsschirm NRW und dem 

Nachtragshaushalt sowie Stellungnahme des Städtetages hierzu wurde bekannt, dass analog zu den 

Monaten April und Mai auch ein vollständiger Erlass der Elternbeiträge für die (Nicht-) Betreuung von 

Kindern in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen 

Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I für die Monate Juni und Juli 2020 

vorgesehen ist. Die hierdurch entstehenden Kosten/Ertragsausfälle teilen sich Land und Kommunen 

zu 50%. Das Prozedere folgt dem Verfahren aus den Vormonaten. Seitens der Bezirksregierung 

erfolgt bereits die Aufforderung zu Antragstellung mit Fristsetzung zum 10.08.2020. 

Die betroffenen Eltern benötigten kurzfristig ein positives Signal und eine finanzielle Entlastung. Um 

kurzfristig Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen, die Fristsetzung der 

Bezirksregierung zu halten und die Thematik vor Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 

abschließend zu erledigen, war eine Dringlichkeitsentscheidung als Rechtsgrundlage für den 

endgültigen Erlass der Elternbeitragspflicht für die Monate Juni und Juli erforderlich.

Die von den Fraktionen unterschriebene Dringlichkeitsentscheidung ist in Kopie beigefügt.

Anlage:
Dringlichkeitsentscheidung inkl. Anlage
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Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Der Oberbürgermeister stadt aachen

Postanschrift: Stadtverwaltung Aachen -FB 45/100- 52058 Aachen Auskunft Herr Kaldenbach

Gebäude Mozartstraße 2-10

Zimmer 24

Telefon (0241)43245601

Telefax (0241)43245996

e-mäil andre.kaldenbach@mail.aachen.de

Internet www.aachen.de

■Aktenzeichen FB 45/100

Kassenzeichen

Datum ■08.07.2020

Dringliche Entscheidung für den Rat der Stadt Aachen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW

1. Erläuterungen
Im Kontext der Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 und damit dem Betretungsverbot 

für Schulen und Kindertagesstätten bzw. eingeschränkten Betrieb hat der Rat der Stadt Aachen nach entsprechender 

Vereinbarung zwischen Land und kommunalen Spitzverbänden bereits den Erlass für die Elternbeiträge für die Monate April 

und Mai beschlossen (vgl. Vorlage FB 45/0741/WP17). Für den Bereich der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege 

wurden auch bereits für die Monate Juni und Juli entlastende Regelungen beschlossen (vgl. Vorlage FB 45/0767/WP17).

Für den Bereich der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie 

außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I konnte für die Monate Juni und Juli 

noch keine endgültige Entscheidung getroffen werden, da noch keine Vereinbarung mit dem Land über die wegfallenden 

Erträge/entstehenden Kosten vorlag. Aus diesem Grunde wurde verwaltungsseitig bisher „lediglich“ auf die Einziehung 

verzichtet.

Über den vom Städtetag NRW übersandten Aktualisierungserlass Nr. 2 des Ministeriums für Heimat, Kommunales Bau und 

Gleichberechtigung des Landes NRW vom 07.07.2020 wird nunmehr geregelt, dass analog zu den Monaten April und Mai 
ein vollständiger Erlass der Elternbeiträge für die (Nicht-) Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen 

Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I vorgesehen ist. 

Die hierdurch entstehenden Kosten/Ertragsausfälle teilen sich Land und Kommunen zu 50%. Das Prozedere folgt dem 

Verfahren aus den Vormonaten.

IBAN DE09 3905 0000 0000 0000 34 Servicezeiten

BICAACSDE33 Montag-Donnerstag . 8:00Uhr-15:00Uhr

Sparkasse Aachen Freitag 8:00 Uhr-13:00 Uhr
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Fachbereich Kinder, Jugend und Schule stadt aachen

2. Veranlassung der Dringlichkeitsentscheidung.

Wie oben erläutert hat die Verwaltung in Erwartung einer Erlassregelung für die Monate Juni und Juli bisher „nur" auf die 

Einziehung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie 

außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I verzichtet. Seit Anfang Juni häufen 

sich Anfragen von Beitragspflichtigen über die endgültige Entscheidung. Zudem wurden aufgrund von nicht geänderten 

Daueraufträgen Beiträge überwiesen, die bei einem Erlass zu erstatten wären.

In der aktuellen Situation benötigen die betroffenen Eltern indes kurzfristig ein positives Signal und eine finanzielle 

Entlastung. Um kurzfristig Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen, die Fristsetzung der Bezirksregierung zu 

halten und die Thematik vor Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 abschließend zu erledigen ist eine 
Dringlichkeitsentscheidung als Rechtsgrundlage für den endgültigen Erlass der Elternbeitragspflicht für die Monate Juni und 

Juli erforderlich.

3. Finanzielle Auswirkungen

Durch den Erlass der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020 ergeben sich voraussichtlich folgende 

Mindereinnahmen:

Elternbeitrag OGS rd.-547.000 €
Elternbeitrag Förderschulen rd. -1.800 €
Zwischensumme Mindereinnahmen rd.-548.800 €
Mehraufwand
Erstattung Elternbeitrag Primarbereich rd. - 84.000 €
Erstattung Elternbeitrag Sek.l Bereich rd. -6.000 €
Zwischensumme Mehraufwand rd. -90.000 €

Hälftige Erstattung durch das Land NRW : rd.+319.400 €

Gesamtbelastung städtischer Haushalt rd. 319.400 €

Es werden sich unter Berücksichtigung der Erstattung vom Land voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 274.400 

€ ergeben. Der Netto-Mehraufwand in Höhe von rd. 45.000 kann aus der vorhandenen OGS-Position (4-030101-807-8 SK 

53180000) gedeckt werden.
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Fachbereich Kinder, Jugend und Schule stadt aachen

4. Beschluss

Gemäß § 60 GO NW treffen die Unterzeichner folgende Dringlichkeitsentscheidung:

Die Elternbeiträge für die Betreuung in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen 

Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I für die Monate Juni und Juli 2020 werden unabhängig 

davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde, erlassen. Weiterhin werden die 
ausfallenden Eltembeiträge für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und 

Sekundarstufe I an die Maßnahmenträger erstattet.

Die Entscheidung ist dem Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung am 26.08.2020 zur Genehmigung vorzulegen.

Anlagen
• Schreiben des Städtetages NRW vom 07.07.2020
• Aktualisierungserlass Nr. 2 des Ministeriums für Heimat, Kommunales Bau und Gleichberechtigung des 

Landes NRW vom 07.07.2020

In Vertretung;^.',

Grehling

Stadtdirektorin

CDU-Fraktion

Ratsmitglied

aktion 

Ratsmitglied

Die LINKE-Fraktion 

Ratsmitglied

r I /I,
Ü 0Æ'y Irf 

' ?
Piraten
Ratsmitglied

Grüne-Fraktion
Ratsmitglied

FDP-Fraktion
Ratsmitglied
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Städtetag
Nordrhein-Westfalen

An die

- Mitgliedsstädte
- Mitglieder des Sozial- und Jugendausschusses
- Mitglieder des Schul- und Bildungsausschusses
- Mitglieder des Finanzausschusses
- Mitglieder des Rechts- und Verfassungsausschusses
- Mitglieder des Arbeitskreises „Kinder- und Jugendhilfe"
- Mitglieder der Konferenz der Schulverwaltungsamtsleier/innen

des Städtetages Nordrhein-Westfalen

07.07.2020/we
Kontakt 
Bianca Weber
bianca.weber@staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln
Telefon 0221 3771-450 
Telefax 02213771-409

Aktenzeichen 
51.21.27 N

Pia Amelung
pia.amelung@staedtetag.de
Gereonstraße 18-32 
50670 Köln
Telefon 0221 3771-320 
Telefax 0221 3771-309

Aktenzeichen 
40.20.53 N

Dokumenten-Nr, 
S 4367

www.staedtetag-nrw.de

Eltembeiträge für Kindertageseinrichtungen und OGS für Juni und Juli 2020; 
Aktualisierungserlass-Nummer 2 des MHKBG vom 7. Juli 2020

Kurzüberblick: Das Rundschreiben informiert über den Aktualisierungserlass-Nummer 2 vom 7. Juli 
2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen, Wohnen und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MHKBG) in Sachen Umgang mit Beiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur 
Betreuung in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie in außerunterrichtlichen Betreu
ungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im Zuge von Covid-19 (Anlage).

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Rundschreiben vom 26. Mai 2020 (S 4304) hatten wir Sie über die Verständigung des Landes und der 
kommunalen Spitzenverbände zu den Elternbeiträgen in Kindertagespflege für die Monate Juni und Juli 
unterrichtet. Danach hat sich das Land dazu bereiterklärt, den Kommunen 25% des Elternbeitragsaufkom
mens zu erstatten, wenn die Kommunen Ihrerseits gegenüber den Eltern auf mindestens die Hälfte der 
Elternbeiträge verzichten.
Für den Bereich der OGS wurde, auch auf Drängen der Geschäftsstelle, eine andere Regelung mit einer 
vollständigen Erstattung der Beiträge an die Eltern (Erlass der Entrichtungspflicht für Juni und Juli) gefun
den, bei hälftiger Übernahme der Kosten durch das Land.

Zwischenzeitlich hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen, Wohnen und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) hierzu einen Aktualisierungserlass-Nummer 2 „Umgang mit Beiträ
gen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie 
in außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im Zuge von Co
vid-19" (Anlage) vorgelegt.
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-2-

Das Landeskabinett hatte am 23. Juni 2020 über die entsprechende Regelung entschieden. Die Geschäfts
stelle hatte hierüber u.a. im Coronaforum des Städtetages unterrichtet. Der Aktualisierungserlass wurde 
wie bisher auch direkt vom MHKBG an die Kommunen verschickt.

Die Einzelheiten sind dem Erlass zu entnehmen. Wir bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Bianca Weber

Anlage
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Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf

- per elektronischer Post -

An die

Bezirksregierungen 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf,
Köln und Münster

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

nachrichtlich:

Kommunale Spitzenverbände 
in Nordrhein-Westfalen

07. Juli 2020

Aktualisierunqserlass-Nummer 2

Umgang mit Beiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung 
in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie in außerun
terrichtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekun
darstufe I im Zuge von COVID-19:

Halbieren bzw. Aussetzen der Beitragserhebung für die Monate Juni 
und Juli 2020

Im Zuge der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat die Landesregie
rung Nordrhein-Westfalen seit dem 16. März 2020 ein Betretungsverbot 
für Kinder und Eltern in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Kinder
tagespflegestellen, Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und 
„Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ (Brückenprojekte) ausgespro
chen. Zugleich hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, ebenfalls

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 8618-50 

Telefax 0211 8618-54444 

poststelle@mhkbg .nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke
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Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

mit Datum vom 16. März 2020, die Entscheidung getroffen, den Unter
richtsbetrieb an den Schulen im gleichen Zeitraum einzustellen. Dies be
trifft auch die Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen 
Ganztagsschule sowie in außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der 
Primarstufe und der Sekundarstufe I.

Mit Datum vom 8. Juni 2020 wird das Betretungsverbot für Kinder und El
tern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Heilpäda
gogischen Kindertageseinrichtungen aufgehoben. Für den ab diesem Da
tum beginnenden eingeschränkten Regelbetrieb gelten weiterhin die 
Rechtsgrundlagen des Infektionsschutzes.

Ab dem 15. Juni ist bis zum Beginn der Sommerferien im Rahmen der 
räumlichen und personellen Ressourcen der Unterrichtsbetrieb und der 
Betrieb der Ganztags- und Betreuungsangebote wieder aufgenommen 
worden.

Für beide Betreuungsleistungen werden von den Eltern bzw. Erziehungs
berechtigten Beiträge erhoben.

Zu den nachfolgend häufig gestellten Anfragen geben wir Ihnen 
Hinweise zu aktuellen Verfahrensfragen und Vorgehensweisen:

1. Empfehlung: Halbieren bzw. Aussetzen der Beitragserhe
bung für die Monate Juni und Juli 2020

2. Beschlussfassung: Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 
Absatz 1 Satz 4 GO NRW bzw. § 50 Absatz 3 Satz 4 KrO 
NRW

3. Kommunales Haushaltsrecht

4. Erstattungsverfahren: Beteiligung des Landes Nordrhein- 
Westfalen an den Einzahlungs- bzw. Ertragsausfällen

5. Haben Sie weitere Anfragen und/oder Hinweise?

Anlage 1a Muster für eine Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Ab
satz 1 Satz 4 GO NRW

Anlage 1b Muster für eine Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 50 Ab
satz 3 Satz 4 KrO NRW

Seite 2
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Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Anlage 2a Muster für die Genehmigung einer Dringlichkeitsentschei
dung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 GO NRW

Anlage 2b Muster für die Genehmigung einer Dringlichkeitsentschei
dung gemäß § 50 Absatz 3 Satz 5 KrO NRW

1. Empfehlung: Halbieren bzw. Aussetzen der Beitragserhebung für 
die Monate Juni und Juli 2020

1ln rechtlicher Hinsicht handelt es sich bei den „Elternbeiträgen“ um 
Abgaben eigener Art.

2Die Landesregierung empfiehlt den beitragsberechtigten Kommunen, 
für die Monate Juni und Juli 2020 die Beitragserhebung für die Betreu
ung von Kindern in der öffentlich finanzierten Kindertagesbetreuung 
(einschließlich Kindertagespflege) auf die Hälfte zu reduzieren und auf 
eine Erhebung der Kostenbeiträge zur Betreuung in der gebundenen 
und offenen Ganztagsschule sowie in außerunterrichtlichen Betreu
ungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I vollständig zu 
verzichten (Erlass der Entrichtungspflicht für Juni und Juli 2020).

3Das Betretungsverbot für die genannten Kindertagesbetreuungsange
bote wurde mit Datum vom 8. Juni 2020 aufgehoben.

4lm Zuge der Wiederaufnahme des schrittweisen Unterrichtsbetriebes 
in der Primarstufe werden Ganztags- und Betreuungsangebote nur im 
Umfang der vorhandenen räumlichen und personellen Ressourcen vor 
Ort wiederaufgenommen. Ein eingeschränktes Regelangebot ist-an
ders als im Bereich der Kindertagesbetreuung - im Bereich der Ganz
tags- und Betreuungsangebote auch in den Monaten Juni und Juli 2020 
damit noch nicht gegeben.

2. Beschlussfassung: Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 Absatz 
1 Satz 4 GO NRW bzw. § 50 Absatz 3 Satz 4 KrO NRW

1Über das Halbieren bzw. Aussetzen der Beitragspflicht für die Monate 
Juni und Juli 2020 ist in den Jugendamtsbezirken und Kommunen eine 
Entscheidung des Rates bzw. des Kreistages notwendig, da davon 
auszugehen ist, dass die bestehenden Elternbeitragssatzungen für die 
Kindertagesbetreuung (einschließlich Kindertagespflege) und für die 
Betreuung von Kindern in der gebundenen und offenen Ganztags
schule sowie außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Primar
stufe und der Sekundarstufe I eine derartige Fallkonstellation bzw. 
Ausnahmesituation in der Regel nicht vorsehen.

Seite 3
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Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

2Die Entscheidung könnte bei Vorliegen der Voraussetzungen im 
Wege der Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 Absatz 1 Satz 4 GO 
NRW bzw. § 50 Absatz 3 Satz 4 KrO NRW eingeholt werden.

3Die Landesregierung stellt hiermit ein Muster für eine Dringlichkeits
entscheidung (Anlagen 1a und 1b) und eine Beschlussvorlage für 
seine Genehmigung (Anlagen 2a und 2b) zur Verfügung, an welchen 
sich die Jugendämter und Kommunen orientieren können.

4Sollte ein Dringlichkeitsbeschluss der 1. Stufe oder eine Entscheidung 
auf Basis einer Delegation nach § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW bzw. 
§ 50 Absatz 3 Satz 2 KrO NRW zu fassen sein, sind die Muster ent
sprechend anzupassen.

3. Kommunales Haushaltsrecht

1Die örtlich zuständigen Kommunalaufsichten werden gebeten, sofern 
beitragsberechtigte Kommunen die Beitragserhebung halbieren bzw. 
aussetzen, von der Durchsetzung der Beitragserhebung mit kommu- 
nalaufsichtlichen Mitteln in sämtlichen haushaltsrechtlichen Fallkons
tellationen abzusehen.

2Die Ausbreitung von COVID-19 fordert derzeit alle staatlichen Ebe
nen.

insbesondere erhöht sich durch die absehbaren Verwerfungen in der 
Wirtschaft und verschiedene gesetzgeberisch getroffene Entscheidun
gen die Anspannung der kommunalen Haushalte in der Fläche.

4. Erstattungsverfahren: Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfa
len an den Einzahlungs- bzw. Ertragsausfällen

1Zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbän
den wurde vereinbart, dass für Juni und Juli 2020 der tatsächliche hälf
tige Ertrags- bzw. Einzahlungsausfall für die Kindertagesbetreuung 
(einschließlich Kindertagespflege) jeweils zur Hälfte, das entspricht 25 
Prozent der Gesamtsumme der Elternbeiträge, pro Monat vom Land 
Nordrhein-Westfalen und dem jeweiligen Jugendamt bzw. der jeweili
gen Kommune getragen wird.

Für die Angebote der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie 
in außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Sekundarstufe I
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Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

wurde vereinbart, dass der tatsächliche Ertrags- bzw. Einzahlungsaus
fall für Juni und Juli 2020 jeweils zur Hälfte pro Monat vom Land Nord
rhein-Westfalen - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesge
setzgeber- und dem jeweiligen Jugendamt bzw. der jeweiligen Kom
mune getragen wird.

Jugendämter, in deren Bezirk die Kommunen sowie Kommunen und 
Ersatzschulträger, die die Beitragserhebung in den Monaten Juni und 
Juli 2020 reduzieren bzw. aussetzen, erhalten auf Antrag 25 % (Kin
dertagesbetreuung) bzw. 50 % (Schule) auf Basis der für die Festset
zung zugrunde zu legenden Verhältnisse nach dem Stand 1. Juni 2020 
von Seiten des Landes Nordrhein-Westfalen erstattet (Einzahlungs
und Ertragsausfall).

3ln Bezug auf den automatischen Einzug der Elternbeiträge für die Kin
dertagesbetreuung vor Ort in den Jugendamtsbezirken wurde mit den 
kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, dass entweder die Bei
träge jeweils für beide Monate nur hälftig eingezogen werden oder al
ternativ die Beiträge für den Monat Juni in voller Höhe eingezogen und 
für den Monat Juli ausgesetzt werden können.

4Über das Verfahren zur Erstattung von Elternbeiträgen im Bereich der 
Kindertagesbetreuung werden die Landesjugendämter gesondert in
formieren.

5Überdas Verfahren zur Erstattung von Elternbeiträgen im schulischen 
Bereich werden die Bezirksregierungen zeitnah gesondert informieren.

6Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und 
das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfa
len informieren in geeigneterWeise gesondert über das Antragsverfah
ren.

5. Haben Sie weitere Anfragen und/oder Hinweise?

• zu diesem Erlass:

Wenn Sie weitere Anfragen und/oder Hinweise zu diesem Erlass in 
Bezug auf das kommunale Haushaltsrecht haben, richten Sie diese 
bitte an das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie erreichen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per E-Mail unter: 
FP-R304@mhkbq.nrw.de
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Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

• zum eingeschränkten Regelbetrieb in der Kindertagesbetreu
ung:

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt das Fachpersonal beim 
Umgang mit dem eingeschränkten Regelbetrieb in der Kindertages
betreuung mit ausführlichen Informationen auf der Seite des 
MKFFI: www.mkffi.nrw.

Falls Sie darüber hinaus Fragen und/oder Anregungen haben, er
reichen Sie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per E-Mail un
ter: corona@mkffi.nrw.de

• zum Betretungsverbot für Schulen:

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein- 
Westfalen unterstützt mit ausführlichen Informationen auf folgender 
Seite:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulqesund-
heitsrecht/lnfektionsschutz/300-Coronavirus/index.html

Falls Sie darüber hinaus Fragen und/oder Anregungen zur Umset
zung des Betretungsverbots haben, erreichen Sie unsere Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter per E-Mail unter: corona@msb.nrw.de

gez. Dr. Jan Heinisch 

Staatssekretär
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Anlage 1a
Muster für eine Dringlichkeitsentscheidung in Städten/Gemeinden über 
eine Reduzierung bzw. ein Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreu
ung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der ge
bundenen und offenen Ganztagsschule sowie in außerunterrichtlichen Be
treuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im Zuge von 
COVID-19 für die Monate Juni und Juli 2020:

Dringliche Entscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 4 GO NRW

Beschlussvorschlag
Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 4 GO NRW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung 
getroffen:

Die Stadt/Gemeinde xxx setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage 
der örtlichen Satzungen für die Inanspruchnahme von

- Angeboten zur Förderung von Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23 und 
24 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie §§ 1 Absatz 1, 3, 4, 
13, 17, 23 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der bis zum 31. Juli 2020 gül
tigen Fassung,

- Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ge
mäß §22, 22a, und 24 SGB VIII sowie § 1 Absatz 1, 3, 13ff, 18 ff, 23 KiBiz 
in der bis zum 31. Juli 2020 gültigen Fassung,

- Angeboten gemäß § 9 SchuIG in Verbindung mit dem Runderlass des 
Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und 
offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Be- 
treuungsahgebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 
Nr. 2)

im und für den Zeitraum vom 01. Juni bis 31. Juli 2020 aus. Dies geschieht un
abhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Betreuung in Anspruch genommen 
wird.

Diese Entscheidung ergeht als dringliche Entscheidung gemäß § 60 Absatz 1 
Satz 4 GO NRW und ist dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung 
vorzulegen.

Sachverhalt und Begründung
(einschließlich finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

[Einfügen: Ausführungen, dass nach § 60 Abs. 1 S. 1 und 4 GO NRW die Einbe
rufung des Rats und des Hauptausschusses nicht rechtzeitig möglich war und 
die Entscheidung nicht aufgeschoben werden kann.]
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Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministe
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 
13. März 2020 eine aufsichtliche Weisung über ein Betretungsverbot in sämtli
chen Kindertageseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 1 und 2 IfSG) erlassen. Es hat 
ferner mit gleichem Datum eine aufsichtliche Weisung zur Schließung der schu
lischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 3 IfSG) im Land Nordrhein- 
Westfalen erlassen. Durch Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur vom 1. Juli 
2020 (GV. NRW. S. 491b) wurde das Betretungsverbot für Kindertagesbetreu
ungsangebote und die Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen auf
gehoben und durch die Aufnahme eines eingeschränkten Regelbetriebs ersetzt.

Daher sollen die entsprechenden Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesbe
treuung für alle Beitragspflichtigen für die Monate Juni und Juli 2020 auf die Hälfte 
reduziert werden. Auf die Erhebung der Elternbeiträge für schulische Gemein
schaftseinrichtungen von allen Beitragspflichtigen soll für die Monate Juni und 
Juli 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, für die oder für deren 
Kinder eine Ausnahmeregelung nach der Coronabetreuungsverordnung gilt und 
deren Kinder einen entsprechenden Betreuungsanspruch wahrnehmen.

In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positi
ves Signal und eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für 
die betroffenen Eltern zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwän
dig. Daher ist durch eine Dringlichkeitsentscheidung die Rechtsgrundlage für die 
Reduzierung bzw. Aussetzung der Elternbeitragspflicht für die Monate Juni und 
Juli 2020 zu schaffen.

Die Stadt/Gemeinde verzichtet bei der Erhebung der Kostenbeiträge zur Betreu
ung in schulischen Gemeinschaftseinrichtungen sowohl bei der vorläufigen Fest
setzung wie auch später im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbei
trag für Juni und Juli 2020.

Die Stadt/Gemeinde stimmt bei der Beitragserhebung für die Kindertagesbetreu
ung zu, dass die Elternbeiträge für Juni und Juli nur hälftig bzw. für den Monat 
Juni in voller Höhe eingezogen und für den Monat Juli ausgesetzt werden.

Wenn man die Sollstellung für Juni und Juli 2020 zugrunde legt, so ist mit einem 
vorläufigen Minderertrag von rd. xxx Euro für Juni und Juli 2020 zu rechnen, der 
sich auf die drei betroffenen Produkte wie folgt aufteilt:

030101: xxx Euro 
060101: xxx Euro 
060102: xxx Euro

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch 
den Landesgesetzgeber angekündigt, den mit der Reduzierung bzw. Aussetzung 
der Beitragserhebung für Juni und Juli 2020 einhergehenden Ertrags- und Ein
zahlungsausfall auf Jugendamts- bzw. kommunaler Ebene zu 50 % zu überneh
men.
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Anlage 1b
Muster für eine Dringlichkeitsentscheidung des Kreises über eine Reduzie
rung bzw. ein Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kin
dern in der Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der gebundenen 
und offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtlichen Betreuungsange
boten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im Zuge von COVID-19 für 
die Monate Juni und Juli 2020:

Dringliche Entscheidung gemäß § 50 Absatz 3 Satz 4 KrO NRW

Beschlussvorschlag
Gemäß § 50 Absatz 3 Satz 4 KrO NRW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung 
getroffen:

Der Kreis xxx setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der örtlichen 
Satzungen für die Inanspruchnahme von

- Angeboten zur Förderung von Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23 und 
24 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie §§ 1 Absatz 1, 3, 4, 
13, 17, 23 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der bis zum 31. Juli 2020 gül
tigen Fassung,

- Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ge
mäß §22, 22a, und 24 SGB VIII sowie § 1 Absatz 1, 3, 13ff, 18 ff, 23 KiBiz 
in der bis zum 31. Juli 2020 gültigen Fassung,

- Angeboten gemäß § 9 SchuIG in Verbindung mit dem Runderlass des 
Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und 
offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Be
treuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 
Nr. 2)

im und für den Zeitraum vom 01. Juni bis 31. Juli 2020 aus. Dies geschieht un
abhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Betreuung in Anspruch genommen 
wird.

Diese Entscheidung ergeht als dringliche Entscheidung gemäß § 50 Absatz 3 
Satz 4 KrO NRW und ist dem Kreistag in seiner nächsten Sitzung zur Genehmi
gung vorzulegen.

Sachverhalt und Begründung
(einschließlich finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

[Einfügen: Ausführungen, dass nach § 50 Abs. 3 S. 1 und 4 KrO NRW die Einbe
rufung des Kreistags und des Kreisausschusses nicht rechtzeitig möglich war und 
die Entscheidung nicht aufgeschoben werden kann.]
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Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministe
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 
13. März 2020 eine aufsichtliche Weisung über ein Betretungsverbot in sämtli
chen Kindertageseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 1 und 2 IfSG) erlassen. Es hat 
ferner mit gleichem Datum eine aufsichtliche Weisung zur Schließung der schu
lischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 3 IfSG) im Land Nordrhein- 
Westfalen erlassen. Durch Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur vom 1. Juli 
2020 (GV. NRW. S. 491b) wurde das Betretungsverbot für Kindertagesbetreu
ungsangebote und die Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen auf
gehoben und durch die Aufnahme eines eingeschränkten Regelbetriebs ersetzt.

Daher sollen die entsprechenden Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesbe
treuung für alle Beitragspflichtigen für die Monate Juni und Juli 2020 auf die Hälfte 
reduziert werden. Auf die Erhebung der Elternbeiträge für schulische Gemein
schaftseinrichtungen von allen Beitragspflichtigen soll für die Monate Juni und 
Juli 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, für die oder für deren 
Kinder eine Ausnahmeregelung nach der Coronabetreuungsverordnung gilt und 
deren Kinder einen entsprechenden Betreuungsanspruch wahrnehmen.

In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positi
ves Signal und eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für 
die betroffenen Eltern zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwän
dig. Daher ist durch eine Dringlichkeitsentscheidung die Rechtsgrundlage für die 
Reduzierung bzw. Aussetzung der Elternbeitragspflicht für die Monate Juni und 
Juli 2020 zu schaffen.

Der Kreis xxx verzichtet bei der Erhebung der Kostenbeiträge zur Betreuung in 
schulischen Gemeinschaftseinrichtungen sowohl bei der vorläufigen Festsetzung 
wie auch später im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für 
Juni und Juli 2020.

Der Kreis xxx stimmt bei der Beitragserhebung für die Kindertagesbetreuung zu, 
dass die Elternbeiträge für Juni und Juli nur hälftig bzw. für den Monat Juni in 
voller Höhe eingezogen und für den Monat Juli ausgesetzt werden.

Wenn man die Sollstellung für Juni und Juli 2020 zugrunde legt, so ist mit einem 
vorläufigen Minderertrag von rd. xxx Euro für Juni und Juli 2020 zu rechnen, der 
sich auf die drei betroffenen Produkte wie folgt aufteilt:

030101: xxx Euro 
060101: xxx Euro 
060102: xxx Euro

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch 
den Landesgesetzgeber angekündigt, den mit der Reduzierung bzw. Aussetzung 
der Beitragserhebung für Juni und Juli 2020 einhergehenden Ertrags- und Ein
zahlungsausfall auf kommunaler Ebene zu 50 % zu übernehmen.
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Anlage 2a
Muster für die Genehmigung einer Drinqlichkeitsentscheidunq durch den 
Rat über eine Reduzierung bzw. ein Aussetzen der Beitragserhebung für 
die Betreuung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und zur Betreuung 
in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie außerunterrichtli
chen Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I im 
Zuge von COVID-19 für die Monate Juni und Juli 2020:

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der 

Kindertagesbetreuung (einschließlich der Kindertagespflege) und/oder im 
Rahmen des Offenen Ganztages an Schulen der Primarstufe und Förder
schulen im Zuge von COVID-19 für die Monate Juni und Juli 2020

Beschlussvorschlag

Die nachfolgende, nach § 60 Absatz 1 Satz 4 GO NRW getroffene Dringlichkeits
entscheidung wird gemäß § 60 Absatz 1 Satz 5 GO NRW genehmigt:

Die Stadt/Gemeinde xxx setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage 
der örtlichen Satzungen für die Inanspruchnahme von

- Angeboten zur Förderung von Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23 und 
24 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie §§ 1 Absatz 1, 3, 4, 
13, 17, 23 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der bis zum 31. Juli 2020 gül
tigen Fassung,

- Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ge
mäß §22, 22a, und 24 SGB VIII sowie § 1 Absatz 1,3, 13ff, 18 ff, 23 KiBiz 
in der bis zum 31. Juli 2020 gültigen Fassung,

- Angeboten gemäß § 9 SchuIG in Verbindung mit dem Runderlass des 
Ministeriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und 
offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Be
treuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 
Nr. 2)

im und für den Zeitraum vom 01. Juni bis 31. Juli 2020 aus. Dies geschieht un
abhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genom
men wird.

Begründung

Es wird auf die in der Anlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung vom xx. Mo
nat 2020 verwiesen.

Seite 11

20 von 21 in Zusammenstellung



Anlage 2b
Muster für die Genehmigung einer Drinqlichkeitsentscheidunq durch den 
Kreistag über eine Reduzierung bzw. ein Aussetzen der Beitragserhebung 
für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und zur Betreu
ung in der gebundenen und offenen Ganztagsschule sowie außerunter
richtlichen Betreuungsangeboten der Primarstufe und der Sekundarstufe I 
im Zuge von COVID-19 für die Monate Juni und Juli 2020:

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
hier: Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der 

Kindertagesbetreuung (einschließlich) der Kindertagespflege und/oder im 
Rahmen des Offenen Ganztages an Schulen der Primarstufe und Förder
schulen im Zuge von COVID-19 für die Monate Juni und Juli 2020

Beschlussvorschlag

Die nachfolgende, nach § 50 Absatz 3 Satz 4 KrO NRW getroffene Dringlichkeits
entscheidung wird gemäß § 50 Absatz 3 Satz 5 KrO NRW genehmigt:

Der Kreis xxx setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der örtlichen 
Satzungen für die Inanspruchnahme von

- Angeboten zur Förderung von Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23 und 
24 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie §§ 1 Absatz 1, 3, 4, 
13, 17, 23 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der bis zum 31. Juli 2020 gül
tigen Fassung,

Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ge
mäß § 22, 22a, und 24 SGB VIII sowie § 1 Absatz 1, 3, 13ff, 18 ff, 23 
KiBiz in der bis zum 31. Juli 2020 gültigen Fassung,

- Angebote gemäß § 9 SchuIG in Verbindung mit dem Runderlass des Mi
nisteriums für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und of
fene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreu
ungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 Nr. 2)

im und für den Zeitraum vom 01. Juni bis 31. Juli 2020 aus. Dies geschieht un
abhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genom
men wird.

Begründung

Es wird auf die in der Anlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung vom xx. Mo
nat 2020 verwiesen.
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